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vom 26. November 20031
Die Gemeindeversammlung von Stans,

gestützt auf Art. 71 der Kantonsverfassung und in Ausführung von Art. 13 Abs. 1 des Gemeindegesetzes vom 28. April 1974,

beschliesst:

I.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

Die Gemeindeordnung umschreibt die Organisation der Politischen Gemeinde Stans.

Art. 2 Gemeindeversammlung

1  Aufgaben und Befugnisse der Gemeindeversammlung richten sich nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung, insbesondere der Gemeindegesetzgebung.

2  Über Wahlen und Sachgeschäfte wird innerhalb der Gemeindeversammlung in offener Abstimmung entschie​den, sofern nicht die Urnenabstimmung vorgeschrieben ist.

Art. 3 Urnenabstimmungen

1  Folgende Wahlen und Sachgeschäfte unterliegen der Urnenabstimmung:

1.
Die Abordnung in den Landrat (kantonale Wahl);

2.
Die Mitglieder des Gemeinderates und aus deren Mitte den Präsidenten oder die Präsidentin und den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin;

3.
Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung ab dem Betrag von zwei Millionen Franken Brutto-Investition (unter Vorbehalt von Art. 187 Abs. 5 des Gemeindegesetzes);

4.
Weitere Wahlen und Sachgeschäfte, die auf Anordnung des Ge​meinderates oder aufgrund eines rechtsgültigen Begehrens der Stimmberechtigten durchzuführen sind.

2  Urnenabstimmungen und Urnenwahlen sind, unter Vorbehalt der kantonalen Gesetzgebung, getrennt von der Gemeindeversammlung durchzuführen.

Art. 4 Zustellung der Abstimmungs- und Wahlunterlagen für Gemeindeversammlungen

1  Die Geschäftsordnung, eine verkürzte Fassung des Voranschlages und der Jahresrechnung (mindestens Hauptgruppen der Konti), die zu behandelnden Erlasse sowie die Erläuterungen zu den Sachvor​lagen sind an alle Haushaltungen zuzustellen.

2  Die vollständige Ausfertigung des Voranschlages und der Rech​nung ist bei der Gemeindeverwaltung zuhanden der Stimmberech​tigten aufzulegen und auf Verlangen abzugeben. 

3  Für Urnenabstimmungen innerhalb der Gemeindeversammlung wird den Stimmberechtigten das Stimmkuvert und der amtliche Stimmzettel vor dem Versammlungslokal abgegeben.

Art. 5 Veröffentlichungen

Publikationsorgan für alle vorzuneh​menden Veröffentlichungen ist das Amts​blatt des Kantons Nidwal​den.

II.
gemeinderat

Art. 6 Zusammensetzung

Der Gemeinderat besteht aus sieben Mitgliedern.

Art. 7 Wahlverfahren

Die Wahlen in den Gemeinderat sind so festzusetzen, dass alle zwei Jahre drei bzw. vier Mitglieder zu wählen sind.

Departemente, Sachgebiete

1  Der Gemeinderat teilt folgende Departemente einzelnen Mitgliedern des Gemeinderates zu:

-
Allgemeine Verwaltung

-
Finanzen / Versicherungen

-
Soziales / Gesundheit

-
Hochbau / Bauplanung

-
Öffentliche Liegenschaften / Gebäude und Anlagen

-
Kultur / Veranstaltungen

-
Tiefbau / Umwelt / Wasserversorgung

2  Der Gemeinderat legt zusätzlich zur Departementzuteilung die Sachgebiete und die Zuständigkeit für deren Bearbeitung fest.

3  Die Departementsverteilung des Gemeinderates und die Zuweisung der Sachgebiete sind zu veröffentlichen.

Art. 8 Aufgaben und Befugnisse

Aufgaben und Befugnisse des Gemeinderates richten sich nach den Bestimmungen der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung, insbesondere der Gemeindegesetzgebung sowie dieser Gemeindeordnung.

Art. 9 Finanzkompetenzen

Der Gemeinderat ist zuständig für die Beschlussfassung:

1.
Über alle Ausgaben, die durch eidgenössisches oder kantonales Recht der Gemeinde verbindlich vorge​schrieben sind;

2.
Über alle Ausgaben, für die dem Gemeinderat durch die Gesetzgebung oder durch einen Beschluss der Gemeindeversammlung Vollmacht erteilt ist;

3.
Über alle frei bestimmbaren einmaligen Ausgaben bis Fr. 60'000. – und jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 15'000. –.

Art. 10 Geschäftsordnung

Die Organisation, die Geschäftsführung und die Arbeitsweise des Gemeinderates sind durch den Gemeinderat in einer Geschäftsordnung festzulegen.

III.
kommissionen

Art. 11 Finanzkommission
1  Die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde wählen eine gemeinsame Finanzkommission von fünf Mitglie​dern.

2  Drei Mitglieder werden durch die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde und zwei Mitglieder durch die Stimmberechtigten der Schulgemeinde gewählt.

3  Die Wahlen in die Finanzkommission sind so festzusetzen, dass alle zwei Jahre zwei bzw. drei Mitglieder zu wählen sind.

4  Aufgaben und Befugnisse richten sich nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung, insbesondere des Gemeindegesetzes.

Art. 12 Sozial- und Gesundheitskommission

1  Der Gemeinderat wählt die Sozial- und Gesundheitskommission (inkl. Vormundschaft / Kindesschutz), der mindestens ein Mitglied des Gemeinderates angehören muss.
2  Die Sozial- und Gesundheitskommission ist zuständig für:

1.
Beratung, Entscheid und Vollzug sämtlicher Aufgaben der Sozialbehörde gemäss Sozialhilfegesetz.

2.
Beratung, Entscheid und Vollzug sämtlicher Aufgaben der Gesundheitsbehörde gemäss Gesundheitsgesetz.

3.
Beratung und Antragstellung zu Handen des Gemeinderates für Aufgaben im Bereiche des Vormundschafts- und Kindesschutzrechts.

Art. 13 Weitere Kommissionen

Der Gemeinderat bestellt folgende weitere departementsbezogene Kommissionen, welchen mindestens ein Mitglied des Gemeinderates angehören muss:

1.
Gemeinderatsbüro

2.
Bau- und Planungskommission

3.
Technische Kommission (Tiefbau / Umwelt / Wasserversorgung)

4.
Liegenschaftenkommission

5.
Kulturkommission

6.
Weitere durch die Gesetzgebung vorgeschriebene Kommissionen.

Art. 14 Angegliederte Kommissionen

Der Gemeinderat bestellt folgende einzelnen Departementen angegliederte Kommissionen, welchen mindestens ein Mitglied des Gemeinderates angehören muss:

1.
Betriebskommission Sportanlagen Eichli

2.
Friedhofkommission

3.
Betriebskommission Mettenweg

4.
Feuerschutzkommission

5.
Zivilschutzkommission

6.
Einbürgerungskommission

7.
Weitere durch die Gesetzgebung vorgeschriebene oder durch den Gemeinderat eingesetzte Kommissionen.

Art. 15 Aufgaben, Befugnisse und Zusammensetzung der Kommissionen

1  Die Kommissionen haben sämtliche ihnen zugewiesene Geschäfte vorzuberaten und dem Gemeinderat Antrag zu stellen, sofern die Beschlussfassung in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates fällt.

2  Die Aufgaben und Befugnisse der Kommissionen richten sich nach der kantonalen und der kommunalen Gesetz​gebung. Der Gemeinderat erstellt für die Kommissionen Pflich​tenhefte und kann im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung weitere Auf​gaben und Befugnisse in einem Reglement ordnen.

3  Der Gemeinderat achtet bei der Zusammensetzung der Kommissionen auf eine angemessene Vertretung der politischen Parteien.

Art. 16 Projektgruppen

1  Der Gemeinderat oder die Kommissionen können für bestimmte Geschäfte Projektgruppen einsetzen.

2  Die Projektgruppen arbeiten nach Zielvorgaben innerhalb eines festgelegten Zeit- und Kreditbudgets.

Art. 17 Finanzkompetenzen

1  Der Gemeinderat kann die Kommissionen in ihrem Zuständigkeitsbereich ermächtigen, auf der Grundlage des jährlichen Voranschlages oder innerhalb der bewilligten Kredite einmalige Ausgaben bis zum Betrage von höchstens Fr. 20'000.( zu beschliessen.

2  Im weiteren verfügen die Kommissionen in ihren Zuständigkeitsbereichen über Finanzkompetenzen, welche ihnen durch die Gesetzgebung oder durch Beschluss der Gemeindeversammlung übertragen werden.

3  Durch die Gesetzgebung oder durch den Gemeinderat festgelegte Grundsätze der Auftragsvergebung sind ver​bindlich.

4  Von Kommissionen beschlossene Ausgaben sind zu protokollieren.

5  Die beschlussberechtigten Kommissionen tragen gegenüber dem Gemeinderat die Verantwortung für den sinnvollen und wirtschaftlichen Einsatz der beanspruchten Geldmittel.

IV. 
angestellte

Art. 18 Anstellungsverhältnis

Die Angestellten unterstehen sinngemäss der Personalgesetzgebung des Kantons. 

Art. 19 Leistungsauftrag
Der bisherige Leistungsauftrag ist die Ausgangslage für die Festlegung der künftigen Lohnsumme.

Art. 20 Erweiterung oder Verminderung des Leistungsauftrages

Erweiterungen und Verminderungen des bisherigen Leistungsauftrages führen zum neuen Leistungsauftrag. Die daraus sich ergebende zusätzliche oder zu reduzierende Lohnsumme wird über den Voranschlag festgelegt.

Art. 21 Lohnsumme und individuelle Löhne

Die Lohnsumme gemäss dem bisherigen Leistungsauftrag und die individuellen Löhne werden durch den Gemeinderat festgelegt.

Art. 22 Wahlinstanz

Die Wahl sämtlicher Angestellter erfolgt durch den Gemeinderat.

V. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 23 Inkrafttreten

1  Diese Gemeindeordnung tritt auf den 1. Mai 2004 in Kraft.

2  Sämtliche widersprechende Erlasse sind auf diesen Zeitpunkt hin aufgehoben, insbesondere die Gemeindeordnung vom 19. Juni 20022.

Stans, 26. November 2003
Im Namen der Aktivbürger


Der Gemeindepräsident:


M. Achermann


Der Gemeindeschreiber:


H. Zeder

1 von der Gemeindeversammlung genehmigt am 26. November 2003; vom Regierungsrat genehmigt am 2. März 2004, RRB 195

2 von der Gemeindeversammlung genehmigt am 19. Juni 2002; vom Regierungsrat genehmigt am 21. Januar 2003, RRB 48
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